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der dem Ausschuss vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten
ergeben, und bittet den Ausschuss, Möglichkeiten zur weite-
ren Verbesserung der Wirksamkeit seiner Arbeitstagungen zu
prüfen;

26. ersucht den Generalsekretär außerdem, auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten und in seinen Bericht eine Ana-
lyse der Mittel und Wege zur Förderung der Menschenrechte
von Migranten aufzunehmen und dabei die Auffassungen des
Sonderberichterstatters zu berücksichtigen, und beschließt,
die Frage unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ weiter zu prüfen.

RESOLUTION 63/185

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.2, Ziff. 182)342.

63/185. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaat-
lichkeit von grundlegender Bedeutung ist, einschließlich bei
der Bekämpfung des Terrorismus und der Angst vor dem Ter-
rorismus,

ferner in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte343,

erneut erklärend, dass die Staaten zum Schutz aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller Personen verpflichtet
sind,

erneut darauf hinweisend, dass die im Einklang mit dem
Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humani-

tären Völkerrecht, auf allen Ebenen getroffenen Maßnahmen
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in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurteilung
aller Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen als kriminell
und nicht zu rechtfertigen, gleichviel, wo und von wem sie
begangen werden, und ungeachtet ihrer Beweggründe, und
erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die internationale
Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus zu stärken,

bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer be-
stimmten Religion, Nationalität, Zivilisation oder ethnischen
Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll,

in Anbetracht der von einer Reihe von Organen zur Über-
wachung der Einhaltung der Menschenrechtsverträge und be-
sonderen Verfahren abgegebenen Erklärungen, Feststellun-
gen und Empfehlungen zur Frage der Vereinbarkeit von Maß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung mit den Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Menschenrechte,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die
Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe ordnungsgemäß auszulegen und umzusetzen und
sich im Kampf gegen den Terrorismus streng an die Defini-
tion der Folter in Artikel 1 des Übereinkommens gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe345 zu halten,

unter Hinweis
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5. fordert die Staaten auf, die mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten nationalen Behörden dafür zu sensibili-
sieren, wie wichtig diese Verpflichtungen sind;

6. bekräftigt, dass Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung unter voller Berücksichtigung der Menschenrechte
aller, einschließlich der Angehörigen nationaler oder ethni-
scher, religiöser und sprachlicher Minderheiten, und ohne
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen Her-
kunft durchzuführen sind;

7. fordert die Staaten auf, die Praxis der Erstellung von
Personenprofilen anhand von Stereotypen, die auf nach dem
Völkerrecht verbotener Diskriminierung beruhen, einschließ-
lich der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der ethnischen
Zugehörigkeit und/oder der Religion, nicht anzuwenden;

8. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus ihren Verpflichtungen in Bezug
auf das absolute Verbot der Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlunolu6/TT4 1üBStrafdies
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17. legt den Staaten nahe, bei der Terrorismusbekämp-
fung die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen
und den von den besonderen Verfahren und Mechanismen
des Menschenrechtsrats abgegebenen Empfehlungen sowie
den einschlägigen Stellungnahmen und Auffassungen der
Menschenrechtsvertragsorgane der Vereinten Nationen ge-
bührend Rechnung zu tragen;

18. fordert die Staaten auf, sicherzustellen, dass ihre Ge-
setze, die terroristische Handlungen unter Strafe stellen, zu-
gänglich, präzise formuliert, nichtdiskriminierend und nicht
rückwirkend sind und mit dem Völkerrecht, einschließlich
der Menschenrechtsnormen, im Einklang stehen;

19. erkennt an, dass auch weiterhin dafür gesorgt wer-
den muss, dass faire und klare Verfahren im Rahmen des
Sanktionsregimes der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des
Terrorismus gestärkt und damit effizienter und transparenter
werden, und begrüßt und befürwortet unter Betonung der
Wichtigkeit dieser Sanktionen bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus, dass der Sicherheitsrat seine Anstrengungen zu-
gunsten dieser Ziele weiter verstärkt;

20. fordert die Staaten nachdrücklich auf, unter voller
Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen ausrei-
chende Menschenrechtsgarantien in ihren nationalen Verfah-
ren für die Aufnahme von Personen und Einrichtungen in die
zur Bekämpfung des Terrorismus geführten Listen vorzuse-
hen;

21.
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30. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu
ziehen, den Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch
ihres Landes zu entsprechen;

31. begrüßt




